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Veranstalter Max-Bill-Schule 
RestaurierungsZentrum  

Berlin e.V. 
Handwerkskammer 

Berlin 
Arbeitsbereich GoEurope 

(Senatsverwaltung für Bildung) 

Ansprechpartner 
Frau Buland  
bul@max-bill-schule.de 

Frau Rüdiger 
030 44044190  

Frau Boy 
030 25903338   
mobil@hwk-berlin.de 

Herr Schuppan, E-Mail: 
Bewerbung-SCHU@SenBJF-
GoEurope.de   030 42185494 

Finanzierung? 

‚ProTandem‘ 
(Deutsch-Französische Agentur 
für den Austausch in der 
beruflichen Bildung) 

‚ProTandem‘ 
(Deutsch-Französische 
Agentur für den Austausch in 
der beruflichen Bildung) 

‚Erasmus+‘ 
(EU-Programm für berufliche 
Bildung) 
Ausbildung weltweit  
Andere Programme 

GOEUROPE und ‚Erasmus+‘ 
(EU-Programm für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport) 

Form? Gruppe; 14 Teilnehmer Gruppe; 12 Teilnehmer Individuell und kleine Gruppen Individuell 

Wohin? Poissy bei Paris/Frankreich 
Château- Chinon 
Burgund/Frankreich 

EU-Ausland und weltweit (im 
Aufbau) 

EU-Ausland (insbesondere englisch-, 
französisch- und spanischsprachige 
Länder) 

Dauer? 
3 Wochen 
(März/April)  

3 Wochen  
(Oktober) 

Mind. 2 Wochen max. 360 Tage  

3-4 Wochen 
jeweils im April, Mai, Juni eines Jahres 
in Zeiträumen, die mit der Max-Bill-
Schule abgestimmt sind 

Leistungen? 

• Hin- und Rückflug 
• Unterkunft im Hotel 
• Betreuung vor Ort 
• Kulturprogramm  
• Marqueteriekurs 
• Betriebspraktikum 

(Möbelrestaurierung, 
exklusiver Möbelbau, …) 

• Dolmetscher 
• Begleitung vor Ort 

durch Lehrkraft der 
Max-Bill-Schule 

• Hin- und Rückflug 
• Bustransfer 
• Unterkunft im Internat 
• 3 Mahlzeiten täglich 
• Betreuung vor Ort 
• Arbeit im Atelier u.a. 

im 
Kunsttischlerbereich 

• Kulturprogramm  
• Dolmetscher 

• Persönliche 
ausführliche Beratung,  

• Vermittlung 
Praktikum/Lernaufenth
Lernaufenthalt,  

• Betreuung während 
Aufenthalt (telefonisch, 
per E-Mail),  

• Unterstützung Buchung  
• Hin- und Rückflug/  
• Unterkunft  
• Organisation von 

Austauschprojekten 

• Persönliche Beratung 
• Vermittlung des 

Praktikumsplatzes 
• Buchung der Unterkunft im 

Zielort 
• Buchung Hin- und Rückflug 
• Abschluss von Kranken-, 

Haftpflicht- und 
Unfallversicherung 

• Unterkunft  
• Betreuung vor und nach 

Praktikum durch GoEurope, vor 
Ort durch Gastorganisation  

• Betriebspraktikum 
• Begleitung vor Ort durch 

Lehrkraft der Max-Bill-Schule 

Eigenanteil? ca. 250,00 € ca. 250,00 € 

Nur in Ausnahmen je nach 
Zielland 
Eigenanteil für 
Lebenshaltungskosten (falls 
Förderung nicht ausreicht) 

je nach Zielort 200,00 – 250,00 € 

Zertifikate? Europass-Mobilität Europass-Mobilität Europass-Mobilität 
Europass-Mobilität, 
Praktikumszeugnis, OLS-Zertifikat 
(Online-Sprachkurs) 

Bewerbungsfrist? November/Dezember Januar–Juli   jederzeit Januar 

Zusammenstellung: Sven Treskatsch

Während der Ausbildung 

Auslandspraktika  
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Schon am Anfang durfte ich Türen mit 
Schellack behandeln, Möbel restau-
rieren und an Projekten mitarbeiten. 
 
Wir bauten gemeinsam einen Pali-
sander-Schrank mit neuer Innenauf-
teilung und furnierten ihn per Vaku-
umtechnik – eine Methode, die ich so 
bisher noch nicht angewendet hatte. 

Vor etwa drei Jahren, als ich, Sa-
schan, auf der Suche nach einer Aus-
bildungsstelle war, bin ich auf die In-
nungstischlerei Ißleib in Berlin-Tier-
garten aufmerksam geworden. Auf 
der Website entdeckte ich, dass mein 
heutiger Chef Imanuel Auslandsprak-
tika im Ausbildungsberuf unterstützt. 
Erst dadurch wurde mir bewusst, 
dass es für Azubis die Möglichkeit 
gibt, im Rahmen des Erasmuspro-
gramms ein Auslandspraktikum zu 
absolvieren. Das hat mich sofort be-
geistert – ich war Feuer und Flamme 
und wollte unbedingt in einem Betrieb 
lernen, der solche Chancen bietet. 
 
Als sich dann die Gelegenheit bot, 
habe ich nicht lange gezögert. Keine 
langen Pläne, kein Abwägen – ein-
fach machen! 
 
Bevor es losgehen konnte, musste 
einiges organisiert werden: 
 
• Einen Betrieb im Ausland finden, 

der mich aufnimmt 
• Erasmus-Formulare ausfüllen 
• Den Zeitraum mit meinem Chef 

abstimmen 
• Eine Auslandshaftpflichtversiche-

rung abschließen 
• Flüge buchen 
 
Zum Glück brauchte ich als EU-Bür-
ger kein Visum. 
 
Eigentlich hatte ich Lissabon im Kopf 
– Großstadt, Meer, Kultur. Am Ende 
wurde es dann Quebradas, ein klei-
ner Ort, weil die Website meines spä-
teren Chefs Gonçalo nicht ganz ak-
tuell war. Heute weiß ich: Das war 
ein Glückstreffer. 
 
In Portugal angekommen, wurde ich 
von Gonçalo und seiner Partnerin 
Inês herzlich empfangen. Beide 
sprechen sehr gutes Englisch und 
Spanisch, was die Verständigung 
leicht machte. Generell sprechen 
viele Portugiesen gut Englisch. 
 
Gleich in den ersten Tagen ging es 
in die Werkstatt. Der Schwerpunkt 
dort ist die traditionelle Restaurati-
on, ausschließlich mit Massivholz. 

Danach ging es an den Bau einer 
gebogenen Parkbank aus Zedern-
holz. Dabei mussten wir improvisie-
ren, weil die Bandsäge ausgefallen 
war: Schablonen entwerfen, fräsen, 
schleifen – und das alles von Hand. 
 
In der Werkstatt arbeiteten Men-
schen aus verschiedenen Ländern – 
zwei Holländer, drei Spanier – und 
drei Werkstatthunde, die immer für 
gute Laune sorgten. 
 
Natürlich blieb neben der Arbeit auch 
Zeit, Portugal zu entdecken. Ich war 
surfen in Peniche, habe das mittelal-
terliche Städtchen Óbidos besucht 
und viele kleine Strände an der West-
küste erkundet. Ein besonderes Er-
lebnis war, eines Abends einen blau-
en Meteor am Himmel zu sehen – ein 
Anblick, den ich nie vergessen werde. 
 
In meiner letzten Woche haben wir 
die gebogenen Bankelemente vor 
Ort in einem Park in Lissabon mon-
tiert. Außerdem restaurierten wir 
Türen, behandelten Oberflächen 
mit Schellack und überarbeiteten 
weitere Möbelstücke sowie einen 
Holz-Kronleuchter. Besonders be-
eindruckt hat mich, wie sehr Gon-
çalo auf hochwertige Materialien 
achtet – diese Haltung nehme ich 
mit zurück nach Berlin. 
 
Das Praktikum war eine absolute 
Bereicherung – fachlich wie persön-
lich. Ich habe nicht nur neue Techni-
ken gelernt, sondern auch Menschen 
kennengelernt, die ich sehr ins Herz 
geschlossen habe.  
 
Ob ich es wieder machen würde? 
Jederzeit! Und ich kann jedem Azu-
bi nur raten: Traut euch. Fragt in 
eurem Betrieb nach, fangt früh mit 
der Organisation an und nutzt die 
Chancen, die Programme wie Eras-
mus bieten. Ein Auslandspraktikum 
ist nicht nur ein Schritt raus aus 
dem Alltag, sondern auch ein 
Schritt hin zu neuen Möglichkeiten 
– im Beruf und im Leben. 

Ein Monat in Portugal  

Mein Erasmus-Abenteuer  
als Tischler-Azubi

www.tischlerei-issleib.de
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ARTHUR FRANCKE’SCHE STIFTUNG 
Die Stiftung fördert und unterstützt unter anderem Einzelpersonen, 
deren wirtschaftliche Lage im Allgemeinen oder temporäre Eng-
pässe eine Ausbildung erschweren oder gar unmöglich machen. 

Berufsausbildungsbeihilfe

WOHNGELD
Du kannst als Azubi nur dann Wohngeld beantragen, wenn dir Be-
rufsausbildungsbeihilfe schon dem Grunde nach nicht zusteht. 
Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn du bereits deine zweite 
Ausbildung absolvierst. Weiter Voraussetzung ist, dass du über 18 
Jahre alt bist und nicht mehr zu Hause wohnst. Den Antrag könn-
test du dann bei den Wohnungsämtern des Bezirkes stellen, in 
dem du wohnst.

BERUFSAUSBILDUNGSBEIHILFE (BAB)
Um eine betriebliche oder außerbetriebliche Berufsausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf zu ermöglichen, zahlt die 
Agentur für Arbeit für die Dauer der Ausbildung Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB) als Zuschuss an Auszubildende, wenn sie 
während der Berufsausbildung nicht bei den Eltern wohnen kön-
nen, weil der Ausbildungsbetrieb vom Elternhaus zu weit entfernt 
ist. Sind Auszubildende hingegen über 18 Jahre alt oder verhei-
ratet bzw. in einer Lebenspartnerschaft verbunden (oder waren 
dies) oder haben mindestens ein Kind, gibt es auch BAB, wenn 
sie in erreichbarer Nähe zum Elternhaus leben. 

AZUBI-TICKET 
Als Auszubildende in Berlin könnt ihr mit VBB-Abo für alle öffent-
lichen Verkehrsmittel nutzen. Es kostet aktuell 365 € am Tag bei 
jährlicher Zahlweise. Alle Berufsschüler sind berechtigt, das Abo 
zu erwerben. 

Ausbildungsbegleitende Hilfen  

www.soulspace-berlin.de

www.legasthenie-zentrum-berlin.de

www.franckesche-stiftung.de

DEINE JUGENDBERUFSAGENTUR 
Zu Fragen der Unterstützung in der Ausbildung und darüber 
hinaus kannst du dich an deine Jugendberufsagentur wenden.

VERA  
bei Stress in der Schule, im Betrieb, in der Prüfung

Kostenlose und individuelle Unterstützung und Begleitung durch 
Monitoring und Experten-Service in der Ausbildung.

SOULSPACE
Unterstützung junger Menschen in seelischen Krisen.

LEGASTHENIE-ZENTRUM BERLIN E.V.
Beratung und Diagnostik

www.babrechner.arbeitsagentur.de 

www.jba-berlin.de

www.vera.ses-bonn.de

www.vbb.de/tickets/abonnements/ 
vbb-aboazubi



Formulare und 
Infos im Web 
 
Die Tischler-Innung Berlin 
stellt auf ihrer Website 
www.tischler.berlin 
(Bereich „Aus- und Weiter-
bildung“) 
umfangreiches Infomate-
rial für Azubis sowie 
wichtige Formulare für 
Ausbildungsbetriebe (z. B. 
Anmeldung zur Gesellen-
prüfung) bereit. 
Reinschauen lohnt sich!
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Tarifliche Ausbildungsvergütung 

1. Ausbildungsjahr 780 € 810 € 
2. Ausbildungsjahr 875 € 900 € 
3. Ausbildungsjahr 1.030 € 1050 € 
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ab 01.01.2025 ab 01.01.2026

In dieser Vergütung sind zusätzliches Urlaubsgeld und 
Sonderzahlung entsprechend der für das Jahr 2023 
geltenden Sätze des Manteltarifvertrages enthalten. 
Beachte, dass es möglich ist, im Ausbildungsvertrag 
eine bis zu 20 % geringere Vergütung zu vereinbaren.

Nachteilausgleiche  

Keine Lust 
auf Barrieren? 

Die Inklusionsberatung unterstützt dich 
auf deinem Weg durch die Ausbildung!

• Wir informieren dich zu Fördermöglichkeiten. 
• Wir beraten dich bei Behinderung, chronischer Erkran-

kung und bei allen Fragen rund ums Lernen. 
• Wir beraten dich zum Nachteilsausgleich in Prüfungen. 
• Wir beraten deinen Ausbildungsbetrieb bei der Bean-

tragung von Zuschüssen zur Ausbildungsvergütung bei 
Behinderung bzw. Schwerbehinderung und zu Mög-
lichkeiten der Begleitung und Förderung deiner Aus-
bildung im Betrieb. 

 
Du möchtest mehr wissen? 
Einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben! 
Kontakt: Tel. 030 25903-484 
E-Mail: inklusion@hwk-berlin.de
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• Sorgfaltspflicht  
Die angewiesenen Aufgaben müs-
sen Azubis sorgfältig und best-
möglich ausführen, ausgehändig-
ten Werkzeugen und Ausbildungs-
mitteln pfleglich behandeln und 
die Sicherheitsvorschriften ein-
halten. 
 
• Berichtsheftführung 
Der Ausbildende kann die Füh-
rung eines Berichtshefts verlan-
gen und jederzeit kontrollieren. Im 
Gegenzug dürfen Azubis das Be-
richtsheft während der Arbeitszeit 
ausfüllen. 
 
• Lernpflicht  
Auszubildende sind verpflichtet, 
die Ausbildungsinhalte eigenstän-
dig zu lernen und sich den Lern-
stoff möglichst gut anzueignen. 
 
• Anwesenheitspflicht 
Für Auszubildende besteht Anwe-
senheitspflicht für alle Unter-
richtseinheiten der Berufsschule. 
 

• Erholungspflicht 
Auszubildende müssen ihren Ur-
laub zur Erholung nutzen und dür-
fen in dieser Zeit keiner Erwerbs-
tätigkeit bei jemand anderem 
nachgehen. 
 
• Geheimhaltungspflicht 
Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse sind vom Auszubildenden 
vertraulich zu behandeln.  
 
• Benachrichtigung 
Bei Krankheit müssen sich Auszu-
bildende bereits am ersten Tag 
sowohl bei der Berufsschule als 
auch im Betrieb (Blockunterricht) 
oder nur beim Betrieb (Werkstatt-
zeit) abmelden. Ein ärztliches At-
test muss – je nach Vereinbarung 
– nachgereicht werden.  
 
• Pünktlichkeitspflicht 
Auszubildende müssen sowohl 
zur Arbeit als auch zum Unter-
richt pünktlich erscheinen.  

Rechte und Pflichten von Azubis

• Angemessene Vergütung  
Diese muss auch während der Be-
rufsschulphasen und während 
des Urlaubs gezahlt werden. Eine 
angemessene Vergütung liegt 
zwischen 80 und 100 % des örtli-
chen Tarifvertrags. 
 
• Freistellung für Ausbildungs-

maßnahmen  
Der Ausbildungsbetrieb muss 
Azubis für Aktivitäten und Unter-
richt der Berufsschule sowie 
Überbetriebliche Unterweisungen 
freistellen. 
 
• Kostenlose Ausbildungsmittel  
Der Betrieb stellt für die Ausbil-
dung notwendige Ausrüstung wie 
beispielsweise Sicherheitsschu-
he, Werkzeuge und Materialien, 
auch für Prüfungen. 
 

• Arbeiten müssen zur Ausbil-
dung passen 

Azubis müssen keine Arbeiten 
ausführen, die eindeutig nicht 
dem Ausbildungsziel dienen. 
Aber: Das Aufräumen der Werk-
statt gehört zur Ausbildung dazu! 
 
• Angemessene Betreuung 
Der Ausbildungsbetrieb muss sei-
nen Azubi qualifiziert und für das 
Erreichen des Ausbildungszieles 
angemessen anleiten und fachlich 
betreuen 
 
• Nur zur Ausbildung notwendi-

ge Überstunden gerechtfertigt 
Azubis unter 18 dürfen nur 40 
Stunden in der Woche arbeiten. 
Darüber hinaus gehende Weisun-
gen sind nicht gestattet. Erwach-
sende Auszubildende dürften täg-
lich zwei, wöchentlich im 24-Wo-
chen-Durchschnitt maximal acht 
Stunden zusätzlich zur 40-Stun-
den-Woche arbeiten. Aber nur, 
wenn in den Überstunden Ausbil-
dungsinhalte vermittelt werden.

Diese Rechte haben Azubis zum Beispiel Diese Pflichten haben Azubis zum Beispiel

Und am Schluss:  
Die feierliche Freisprechung von den Rechten 
und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag und 
Übergabe der Gesellenbriefe.

Freisprechung
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Tischler*Innen-Perspektiven
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Der Gestaltungswettbewerb „Die 
Gute Form“ zeichnet exzellent ge-
staltete Gesellenstücke im Tischler-
handwerk aus. Die Innungsorgani-
sation des Gewerks richtet ihn all-
jährlich zunächst auf Innungs-, dann 
auf Landes- und schließlich auf Bun-
desebene aus. Vorteil in Berlin: Ge-
winnt man auf Innungsebene, ist 
man sogleich für die Bundesebene 
qualifiziert. Eine Experten-Jury 
wählt auf jeder Ebene die Stücke 
aus, die eine Runde weiter kommen. 
 
Höhepunkt ist das Bundesfinale, 
bei dem die Gesellenstücke der 
Landessieger publikumswirksam 
ausgestellt werden. Traditionell fin-
det diese Ausstellung im jährlichen 
Wechsel auf der Weltleitmesse LI-
GNA in Hannover oder der Interna-
tionalen Handwerksmesse in Mün-
chen statt. 
 
Neben den drei Bundessiegern 
werden die Sonderpreisträger „Be-
schlag“, „Massivholz“ und „Oberflä-
che“ gekürt. Außerdem können Be-
lobigungen ausgesprochen werden 
und der Publikumsliebling wird er-

mittelt. Es winken Sach- und Geld-
preise sowie die Aufnahme in das 
Begabtenförderungsprogramm des 
Handwerks. 
 
 
Die Praktischen Leistungs-
wettbewerbe 
 
Die Deutschen Meisterschaften im 
Tischler- und Schreinerhandwerk 
sind ein mehrstufiger Wettbewerb. 
Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus Berlin gelangen als Beste 
der Landesmeisterschaften zur 
Bundesentscheidung. 
 
Derzeit qualifizieren sich die bes-
ten zehn Absolventinnen und Ab-
solventin der Winter- und Som-
merprüfungen eines Jahres für 
den Wettkampf auf Landesebene, 
der in Kooperation durch die Tisch-
ler-Innung und die Handwerks-
kammer durchgeführt wird. 
Dabei sind die Noten in 
der praktischen Ge-

„Die Gute Form“ 

sellenprüfung maßgeblich, wobei 
mindestens 81 Punkte erreicht 
werden müssen. In diesem Wettbe-
werb erstellen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer unter Aufsicht 
eine siebenstündige Arbeitsprobe, 
die von einer Jury bewertet wird. 
Die jeweiligen Landessieger quali-
fizieren sich anschließend für die 
Deutschen Meisterschaften im 
Tischler- und Schreinerhandwerk. 
 
An mehreren Tagen fertigen die 
Teilnehmenden auch hier eine 
 Arbeitsprobe an, die eine fachkun-
dige Jury bewertet. Der Gewinner 
hat – sofern er nicht älter als 22 
Jahre ist – die einmalige Möglich-
keit, im Tischler-Schreiner-Natio-
nalteam an den Weltmeisterschaf-
ten (WorldSkills) teilzunehmen.  
 

 
Preise für Gesellenstücke 
 
Neben der Guten Form verleihen 
die Tischler-Innung und der För-
derverein der Max-Bill-Schule vie-
le Sonderpreise für außerordent-
lich gelungene Gesellenstück, wie 
zum Beispiel die Auszeichnung 
„Gutes Handwerk“, den Nachhaltig-
keitspreis, den Preis der Schüler-
Jury und sogar einen Publikums-
preis, wenn die Besucher der Ge-
sellenstückausstellung im Rahmen 
des Tages der offenen Tür ihre 
Stimme abgeben. Auch besondere 
schulische Leistungen werden prä-
miert. Den Hauptpreis, einen ge-
drechselten Fernsehturm, erhält 
seit einigen Jahren der- oder dieje-
nige mit der besten Gesamtnote.  
 
Also: strengt euch an,  
es lohnt sich immer! 

und andere  
Wettbewerbe

Gesellenstücke: 

Jonas Steinacker (links) 

Chili Nina Dreier (mitte) 

Leonard Buse (rechts)



TISCHLER-
SCHREINER-

CAMPUS
Deine digitale Lernplattform 

für die komplette 
Lehrzeit
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Du suchst nach praktischen Tipps 
für Deinen Ausbildungsalltag? Du 
willst Dein Wissen über Material und 
Werkzeug vertiefen? Du willst dich 
optimal auf Deine Zwischen- und Ge-
sellenprüfung vorbereiten? Der 
Tischler-Schreiner-Campus ist Dei-
ne digitale Lernplattform für die ge-
samte Lehrzeit. 
 
Die Lernumgebung für Auszubilden-
de besteht aus vier Modulen: dem 
Tischler-Schreiner-Test zur Prü-
fungsvorbereitung, Lerninhalten der 
Berufsgenossenschaft Holz und Me-
tall (BGHM) zur Vor- und Nachberei-

tung der Maschinenkurse TSM 1 bis 
3, dem digitalen Berichtsheft sowie 
einem Werkzeugkasten mit Arbeits-
blättern, Übungsstücken, Lernvi-
deos und Infos zur Zwischen- und 
Gesellenprüfung.

Die optimale Unterstützung für Deine Ausbildung! 

Der Tischler-Schreiner Campus 

MIT VIELEN NEUEN FUNKTIONEN
TISCHLER-SCHREINER-TEST

NACHBEREITUNG FÜR TSM-KURSE
OPTIMALE VOR- UND

FÜR AUSZUBILDENDE
DIGITALER WERKZEUGKASTEN

DIGITAL, ÜBERSICHTLICH, PRAKTISCH
DEIN BERICHTSHEFT –

be.tischler-schreiner-campus.de



 
1. Wer trägt die Materialkosten? 
Die Anfertigung der Prüfungsarbei-
ten, auch des Erzeugnisses aus der 
Arbeitsaufgabe II, erfolgt während 
der bezahlten Ausbildungszeit. Der 
Ausbildungsbetrieb hat die erfor-
derlichen Kosten für Werkzeug und 
Material zu tragen (§ 14 Abs. 1 Ziffer 
3 Berufsbildungsgesetz BBiG). 
 
Der Prüfling kann selbst das zu fer-
tigende Stück vorschlagen, falls 
der Ausbildungsbetrieb einver-
standen ist. 
 
Wollen Prüflinge ihr zu fertigendes 
Stück besonders engagiert gestal-
ten und dabei besonders hochwerti-
ges Material verwenden, stellt sich 
immer wieder die Frage, ob der Aus-
bildende auch die Kosten trägt. 
 
Nach § 14 Abs. 1 Ziffer 3 BBiG ist der 
Ausbildungsbetrieb verpflichtet, die 
für die Anfertigung des Stücks not-
wendigen Materialkosten zu tragen. 
Die nötigen Kosten können auch 
durchaus hoch sein, wenn zum Bei-
spiel besonders aufwändige Be-
schlagsteile erforderlich sind – eine 
feste Obergrenze gibt es nicht. An-
ders kann es nur bei „Luxusmate-
rialien“ liegen, die für die Fertigung 
des Stücks an sich nicht nötig sind, 
also über das erforderliche Maß hi-
nausgehen, aber die der Prüfling 
dennoch verwenden möchte. 
 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, vor 
der Fertigung des Stücks eine ge-
sonderte schriftliche Vereinbarung 
zu treffen, um Klarheit über die 
Übernahme der Materialkosten zu 
schaffen. 
 

In dieser Vereinbarung kann gere-
gelt werden, dass der Ausbildende 
auch diese Mehrkosten übernimmt. 
Sollte dies nicht durchsetzbar sein, 
kann sich der Prüfling zu einer Kos-
tenbeteiligung an den – durch die 
von ihm gewählte Ausführung des 
Stücks – entstehenden Material-
mehrkosten verpflichten. Aber wirk-
lich nur für die Mehrkosten, denn für 
die erforderlichen Kosten hat – wie 
gesagt – der Ausbildende aufzu-
kommen. 
 
 
2. Wem gehört das zu  
fertigende Stück? 
Bei der Herstellung des Stücks ge-
ben sich die meisten Prüflinge 
größtmögliche Mühe und stecken 
ihr Herzblut in das Produkt. Manche 
fragen sich deshalb, ob man das mit 
den vom Ausbildungsbetrieb zur 
Verfügung gestellten Materialien 
produzierte Werk nicht als Erinne-
rung an den erfolgreichen Ab-
schluss der Ausbildungsjahre mit 
nach Hause nehmen darf. 
 
Die Antwort lautet: Man darf – in 
den meisten Fällen. Im Normalfall 
erwirbt der Prüfling, der das Stück 
herstellt, das Eigentum daran (§ 950 
BGB) – auch wenn das Material vom 
Betrieb gestellt wurde (LAG Mün-
chen, 08.08.2003, 4 Sa 758/01). 
 

Er kann in der Regel auch die He-
rausgabe vom Ausbildenden verlan-
gen. Der Herausgabeanspruch (§ 
985 BGB) wird damit begründet, 
dass nach dem bürgerlichen Ge-
setzbuch generell der Hersteller ei-
ner Sache auch deren Eigentümer 
wird (§ 950 BGB). Hersteller ist in 
diesem Fall der Prüfling. Zwar gel-
ten in einem normalen Betrieb nicht 
die Arbeitnehmer sondern der  
Arbeitgeber als Hersteller, weil die 
Arbeitnehmer die Produkte für den 
Arbeitgeber, das heißt zu seinen 
Zwecken und nach seinen Anwei-
sungen herstellen. Dies ist aber 
beim zu fertigenden Stück des Prüf-
lings gerade nicht der Fall. Er fertigt 
das Stück frei von Vorgaben an. 
Zweck der Übung ist nicht das Ge-
schäftsinteresse des Ausbildenden, 
sondern das Bestehen der Prüfung. 
 
 
Es gibt hiervon  
zwei Ausnahmen 

 
Erste Ausnahme: Wenn das Stück 
unmittelbar im wirtschaftlichen In-
teresse des Ausbildenden gefertigt 
wurde, kann es sein, dass der Aus-
bildende Eigentümer des Stücks 
wird. Zum Beispiel, wenn es als auf-
tragsbezogene Herstellung eines 
beim Ausbildungsbetrieb bestellten 
Werkstückes (Kundenauftrag) nach 

den Vorgaben des Ausbildenden und 
des Kunden gefertigt wurde. 
 
Zweite Ausnahme: Der Prüfling wird 
nicht Eigentümer, wenn der Wert 
des zur Verfügung gestellten Mate-
rials – wie es etwa in Goldschmie-
den der Fall sein kann – den Wert 
der Verarbeitung weit übersteigt. 
Dieser Fall dürfte im Tischlerhand-
werk jedoch eher selten eintreten. 
 
Auch hier können sich Ausbildende 
und Prüflinge vorab über das Eigen-
tum am Prüfungsstück verständigen. 
 
 
3. Hat der Ausbildende einen 
Erstattungsanspruch, wenn das 
Stück Eigentum des Prüflings 
wird? 
Behält der Prüfling das Stück bzw. 
darf er es behalten, so steht dem 
Ausbildenden grundsätzlich kein 
Ausgleichsanspruch wegen der Ma-
terialkosten zu. Mit dem Eigentums-
erwerb durch den Prüfling verliert er 
zwar das Eigentum an dem von ihm 
gestellten Material. Eine Entschädi-
gung für diesen Rechtsverlust kann 
der Beklagte jedoch nicht mit Erfolg 
auf § 951 Abs. 1 S. 1 BGB stützen. 
 
Eine Mustervereinbarung können 
Mitglieder bei der Innungsge-
schäftsstelle abrufen.

G E S E L L E N S T Ü C K18

Im Tischlerhandwerk müssen 
Auszubildende im Rahmen der 
Gesellenprüfung die Arbeitsauf-
gabe II (Gesellenstück) durch-
führen. 
 
Wem gehört dieses im Rahmen 
der Prüfung als Arbeitsaufgabe 
angefertigte Erzeugnis?

Wem gehört das Gesellenstück?
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A
zubi
kademie

MACH MEHR ausBILDUNG

www.azubiakademie.berlin

KOSTENLOSE WORKSHOPS. 

NACHHILFE. AUSFLÜGE.

IN DER AZUBI
AKADEMIE
FINDEST DU 

TOLLE ANGEBOTE:

WORKSHOPS,

NACHHILFE, 
AUSFLÜGE UND MEHR.

ALLES KOSTENLOS!

BUCHE DIR DEIN
PROGRAMM.

WÄHLE UNTER
WWW.AZUBIAKADEMIE.BERLIN

DEINEN KURS.
WIR SEHEN UNS AM 

MEHRINGDAMM 14/KREUZBERG IM BTZ.

AUSBILDUNG4U 

Workshops, 
Nachhilfe, 
Ausflüge ... 
 

ALLES KOSTENLOS

AZUBI  
AKADEMIE

Britta Buland 
Fachleiterin Holztechnik-Tischlerei

Michael Schelter 
Abteilungskoordinator

Henner Behre 
Fachleiter für IT-gestützte Planung und Fertigung

Sven Treskatsch 
Abteilungsleiter

Tobias Pamp 
Fachbereichsleiter Bauen

Die Gesichter der Max-Bill-Schule
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An wen wann wenden?

 
Die Ausbildungsberatung der 
Handwerkskammer Berlin 
 
Sie haben Fragen oder brauchen Informationen rund 
um das Thema Ausbildung? Es gibt Probleme im Be-
trieb, Berufsschule oder Elternhaus und Sie wissen 
nicht, was zu tun ist? Es gibt sehr viel Unterstützung 
und Möglichkeiten in der Handwerkskammer Berlin 
für genau diese Situationen! 
  
Der Ausbildungsbegleiter und die Ausbildungsberater 
arbeiten eng miteinander. Sie sind Profis in der 
Abwägung der Mittel und Aktionen, welche eingesetzt 
werden können. Die Kombination aus thematischem 
Fachwissen der Ausbildungsberater und der nachhal-
tigen Betreuung durch den Ausbildungsbegleiter un-
terstützen den erfolgreichen Verlauf der Ausbildung. 
  
HWK Berlin | Blücherstraße 68 | 10961 Berlin 
  
Ausbildungsberaterin 
Yvonne Schmidt, Tel. 030 25903-326 
E-Mail: yschmidt@hwk-berlin.de 
  
Ausbildungsbegleiter 
Georg Elfinger und Anna Vaclavicek 
Tel. 030 25903378 
Mobil 0151 21015169 (WhatsApp-Kontakt möglich) 
E-Mail: ausbildungsbegleitung@hwk-berlin.de 
 
Inklusionsberatung, Nachteilsausgleiche 
Almut Kirschbaum, Tel. 030 25903-484 
kirschbaum@hwk-berlin.de

 
Der Lehrlingswart  
der Tischler-Innung 
nimmt sich deiner  
betrieblichen  
Sorgen an 
 
Aufgabe des Lehrlingswartes ist 
es, im Konfliktfall ein kompeten-
ter Ansprechpartner für die Aus-
zubildenden, aber auch für die 
Betriebe zu sein. Reibereien in der Ausbildung können 
passieren. Bevor sie eskalieren und gar zu Überlegun-
gen führen, die Ausbildung abzubrechen, lieber an den 
Lehrlingswart wenden. Ich biete Beratungsgespräche 
an, in denen die Hintergründe und Interessen der Kon-
fliktparteien beleuchtet und mit Augenmaß Lösungen 
für ein wieder vertrauensvolles Miteinander erarbeitet 
werden. 
 
Tischlermeister Gerald Geisler, Tel. 030 4034009  
lehrlingswart@tischler.berlin

 
Bei Sorgen, Ängsten und Nöten 
 
Schulpsychologisches und Inklusionspädagogisches 
Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ) 
 
Tel. 030 902491300 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt-, Beratungs- und Behandlungsinitiative für 
junge Menschen im Alter zwischen 15 und 35 Jahren. 
 
 
Haus der Parität 
Grimmstraße 16 | 1. OG | 10967 Berlin 
Erstkontakt-Telefon: 030 28476648 
kontakt@soulspace-berlin.de 
www.soulspace-berlin.de

beratung

Hilfe

 
Bildungs- und Innovationszentrum  

(BIZWA)  
 
Bildungsstätte der Handwerkskammer Berlin  
Wandlitzer Chaussee 41,16321 Bernau 
Tel. 03338 3944-0 
 
Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (TSM/TSO) 
Mario Pinkpank, Tel. 03338 3944-58 

Fragen zur ÜLU

Konflikte lösen
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Ich bin Carmen Rungenhagen und 
komme aus Berlin. Ich arbeite seit 
2018 in der Ausbildungsabteilung 
der Tischler-Innung Berlin. 
 
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich 
selbst die Ausbildung zur Tischle-
rin absolviert und erfolgreich ab-
geschlossen. So ist mir die Seite 
der Auszubildenden bzw. Prüflin-
ge noch sehr vertraut. Viele Fragen 
kann ich gut nachvollziehen und 
freue mich daher, wenn ich weiter-
helfen kann. 
 
Die Innung ist beauftragt, sämtliche 
Prüfungen der Tischlerazubis zu or-
ganisieren und abzunehmen. Zu-
sätzlich helfen wir bei Fragen der 

Verlängerung und Verkürzung der 
Ausbildung, unterstützen bei der 
Prüfungsvorbereitung und versu-
chen Ausbildungsbetriebe und Azu-
bis über alles Wichtige zu informie-
ren, was die Ausbildung angeht.  
 
 
Immer daran denken:  

dumm ist nur die Frage,  
die man nicht gestellt hat. 

 
Ich freue mich darauf, Euch wäh-
rend der Ausbildung zu begleiten. 
 
Carmen Rungenhagen 
Telefon 030 814519431 
Fax 030 814519439 
ausbildung@tischler.berlin 

Carmen Rungenhagen 

Eure Ansprechpartnerin 
rund um Ausbildung und Prüfung

 
Innungsausschuss zur Schlichtung  
von Lehrlingsstreitgkeiten 
 
Bei allen strittigen Auseinandersetzungen innerhalb 
eines Ausbildungsverhältnisses kann dieser 
Ausschuss sowohl von dem betroffenen Auszubilden-
den als auch von dem Ausbilder angerufen werden. Im 
Vermittlungsgespräch versucht ein Gremium aus Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmervertretung gemeinsam 
mit den Betroffenen einen für alle Beteiligten akzepta-
blen Kompromiss zu erarbeiten. 
 
Die schriftliche Anrufung des Ausschusses erfolgt 
durch Antragstellung bei der Geschäftsstelle des Aus-
schusses. 
 
Kontaktaufnahme über die Handwerkskammer Berlin 
Pamela Anton,  
Blücherstraße 68, 10961 Berlin 
Tel. 030 25903-481, Fax 030 25903-475 
anton@hwk-berlin.de 
 

 
Max-Bill-Schule Oberstufen- 
zentrum Planen, Bauen, Gestalten 
 
Gustav-Adolf-Straße 66, 13086 Berlin 
Sekretariat: Frau Bentouati, Tel. 030 912052-185 
Fax 030 912052-184, ben@max-bill-schule.de 

 
Abteilungsleiter 
Sven Treskatsch, Tel. 030 901892-820 
tre@max-bill-schule.de 
 
Abteilungskoordinator 
Michael Schelter, Tel. 030 901892-821 
shl@max-bill-schule.de 
 
Ausbildungsbegleitende Hilfen und externe Unterstüt-
zungshilfen rund um die Ausbildung bekommst Du bei: 
 
Sozialpädagogin Beate Lau, Tel. 030 901892-909 
lab@max-bill-schule.de

Rund um die Schule
Bei Unstimmigkeiten
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